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 Veröffentlicht am 06.09.1983

Norm

BAG §15 Abs3 litf

Rechtssatz

Der Umstand, daß der Lehrling die erste Klasse der Berufsschule nur mit Mühe gescha7t hat und in der zweiten Klasse

in zwei Unterrichtsfächern negativ abschloß, reicht noch nicht aus, um daraus den Schluß zu ziehen, der Lehrling sei

unfähig, innerhalb der vereinbarten Lehrzeit den Lehrberuf zu erlernen.
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